
Eine Revolution im  
Hinweisgeberschutz 

Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) 
ist am 2. Juli 2023 in Kraft getreten. 

Über die CBH Services UG können Sie  
ab sofort eine Digitale Hinweisgeberlösung  
als Cloud-Lösung in Anspruch nehmen. 

Wir stellen Ihnen unsere drei Bausteine vor.
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Lizenzgebühr für die Digitale Hinweisgeberlösung

Anzahl der Mitarbeitenden für
250 bis 999 Mitarbeitende

1000 bis 1999 Mitarbeitende

Preis zzgl. MwSt./Jahr
1.990,00 EUR
2.990,00 EUR

Im Standardpaket der digitalen Hinweisgeberlösung 
enthalten sind jeweils:

• Tool für (auch anonymes) Hinweisgeben  
  per Web und Telefon
• Fallmanagement-System inkl. Reporting
• Unternehmensspezifisch anpassbarer Text  
  und Fragebogen
• 2 Sprachen und 3 Zugänge 
• Onboarding
• Infomaterial  

1. BAUSTEIN 
DIE DIGITALE 
HINWEISGEBERLÖSUNG 

QR-Code scannen und einen Einblick der 
digitalen Hinweisgeberlösung erhalten!

Gut zu wissen:

Die Digitale Hinweisgeberlösung müssen Sie in Ihrer 
IT-Struktur weder gesondert implementieren, noch  
hosten. Es entsteht kein Aufwand in der IT. Das  
Onboarding, die Rollendefinition und die Aktivierung 
übernimmt die CBH Services UG für Sie ohne zeitlichen 
Vorlauf.

Sollte ein Hinweis wirklich ein rechtliches Risiko auf-
weisen und Folgemaßnahmen erfordern, stehen wir  
mit unserer Expertise und Erfahrung in allen  
Rechtsbereichen wie gewohnt zu unseren regulären 
Stundensätzen an Ihrer Seite. 

Und was noch? 

Über die Implementierung und die Ersteinschätzung  
hinaus bieten wir Ihnen auch gerne Unterstützung bei 
der Erstellung von  

• Betriebsvereinbarungen

• eines Prozesshandbuchs  
 (Stichworte: Vertraulichkeit, Unabhängigkeit,  
 Befugnisse, Koordination)

• sowie der unternehmensinternen  
 Kommunikation an. 

2. BAUSTEIN 
ERSTEINSCHÄTZUNG DER HINWEISE

3. BAUSTEIN 
RECHTLICHE BERATUNG DURCH UNS

Ersteinschätzung der eingehenden Hinweise

Pro eingehendem Hinweis durch uns 95,00 EUR 
(zzgl. MwSt.) 

10 Ersteinschätzungen im Paket
  
Die Ersteinschätzung beinhaltet  
die Prüfung des Hinweises auf  
Stichhaltigkeit sowie darauf,  
ob der Hinweis in den  
Anwendungsbereich des  
HinSchG fällt. 

800,00 EUR 
(zzgl. MwSt.)
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QR-Code scannen und weitere Infos  
zum Hinweisgeberschutz erhalten!
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